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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1969

Norm

ZPO §488

ZPO §503 C2b

ZPO §503 C3a

Rechtssatz

Das Berufungsgericht, das Feststellungen des Erstgerichtes mit anderen Feststellungen unvereinbar hält, muß alle zu

allen diesen Feststellungen unmittelbar aufgenommenen Beweise wiederholen, wenn es von einer Feststellung

abgehen will.
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